
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


S:\Kunden\Armasuisse\Projekte\PersonalDocument\Documentation\CD_Armasuisse\01-armasuissedrgbposhoch.jpg
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD
Bundesamt für Justiz BJ
Direktionsbereich Privatrecht
Eidgenössisches Amt für das Zivilstandswesen

                  Bitte aktivieren Sie JavaScript in Ihrem Adobe Reader

                  Klicken Sie hierzu im gelben Systembalken, zwischen Menu und dargestelltem Dokument, den Button 
                     Optionen 
                     ganz rechts und wählen Sie Javascript für dieses Dokument immer aktivieren.
                  

               
                        Bitte aktivieren Sie JavaScript in Ihrem Adobe Reader

                        Klicken Sie hierzu im gelben System-Balken, zwischen dem Menu und dem dargestellten Dokument, den Button 
                           Optionen auf der rechten Seite und selektieren Sie 
                           Javascript für dieses Dokument immer aktivieren.
                        
Namensführung nach Eheschliessung (inkl. Kinder)
Namensführung Kinder nicht miteinander verheirateter Eltern
Dieses Formular ist ein unverbindliches Hilfsmittel. Massgebend ist die auf dem Zivilstandsamt festgelegte Namensführung.
der Braut wird  
(Art. 160 Abs. 2 ZGB)
des Bräutigams wird
(Art. 160 Abs. 2 ZGB)
vor der Eheschliessung nach Auflösung einer früheren Ehe (Art. 30a, 119 ZGB)
Jeder behält seinen Namen (Art. 160 Abs. 1 ZGB)
1. Angaben Frau
2. Angaben Mann
3. Gemeinsame Kinder
1. Angaben Mutter
2. Angaben Vater
4. Ist es das erste gemeinsame Kind?
Erstes gemeinsames Kind heisst:
Ledigname Mutter 
Ledigname Vater 
Andere
Name für gemeinsame Kinder
Ledigname Mutter 
Ledigname Vater 
Name und Heimatort(e) Frau nach Eheschliessung
Name und Heimatort(e) nach der Eheschliessung
Name und Heimatort(e) gemeinsame Kinder
Name und Heimatort(e) gemeinsame Kinder
Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Zivilstandesamt auf.
Erklärung innerhalb eines Jahres seit Begründung der gemeinsamen elterlichen Sorge auf Ledignamen des andern Elternteils möglich (Art. 270a Abs. 2 nZGB)
 
Beachten: Der sogenannte Allianzname (z. B. Müller-Weiss) ist kein amtlicher Name, auch wenn er auf Wunsch der betreffenden Person in gewissen Ausweisen eingetragen werden kann. Es ist in der Schweiz zur Gewohnheit geworden, dass Ehepaare bei der Schreibweise ihres Namens im Alltag dem Familiennamen den eigenen vor der Ehe geführten oder ihren Ledignamen oder denjenigen des Ehepartners (bzw. der Ehepartnerin) mit einem Bindestrich anhängen. Diese Konstellation wird als "Allianzname" bezeichnet. Der Allianznahme hat keine formellrechtliche Grundlage.
Dieses Formular zeigt die Namensvarianten gem. neuem Namensrecht ab 1. Januar 2013, respektive ab 1. Juli 2014 an.
Bitte wählen Sie eine der Varianten aus, indem Sie in das Kreissymbol vor der gewünschten Variante klicken. 
Füllen Sie danach alle farblich hinterlegten Felder mit den geforderten Angaben aus. Ausländer lassen das Feld «Schweizer Heimatort(e)» leer.  
Bei gewissen Varianten lassen rechteckige Symbole weitere Möglichkeiten zu.
Eine Erklärung zu Fachbegriffen wird angezeigt, wenn Sie mit der Maus darüber fahren. 
Sie können jederzeit zwischen den Varianten wechseln oder auf die Startseite zurückkehren. Die eingetragenen Angaben werden dabei übernommen und müssen nicht erneut eingegeben werden.
Durch Schliessen und erneutes Öffnen des Formulars werden die eingetragenen Angaben gelöscht. 
Mit «Zurück» kommen Sie auf die Startseite. Mit «Hilfe» können Sie diese Erklärung jederzeit anzeigen lassen.
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